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L 36 
 
 
Beratertätigkeit für die Bremer Lotto und Toto GmbH 
 
Anfrage des Abgeordneten Jan Timke und Fraktion BÜNDNIS DEUTSCHLAND 
 
 
Wir fragen den Senat: 
 
1. Trifft es zu, dass die frühere Ministerpräsidentin des Bundeslandes Saarland und 
ehemalige Bundesministerin der Verteidigung, Frau Annegret Kramp-Karrenbauer, 
aktuell eine Beratertätigkeit für die Bremer Lotto und Toto GmbH ausübt und wenn ja, 
seit wann besteht der Beratervertrag und welche Aufgabeninhalte sind darin konkret 
vereinbart? 
 
2. Wurde der Beratungsauftrag aus Ziffer 1. ausgeschrieben und wenn ja, wie viele 
Dienstleister hatten sich aufgrund dieser Ausschreibung beworben und was waren 
die ausschlaggebenden Gründe für die Bremer Lotto und Toto GmbH, sich am Ende 
für das Angebot von Frau Kramp-Karrenbauer zu entscheiden? 
 
3. Existierten in den letzten fünf Jahren vor dem Abschluss der jetzigen Kooperation 
mit Frau Kramp-Karrenbauer bereits Verträge gleichen oder ähnlichen Inhalts mit 
externen Beratern und wenn ja, für welchen Zeitraum wurden diese Vereinbarungen 
jeweils abgeschlossen und wer waren die Vertragspartner? (Bitte getrennt nach 
Jahren, den jeweiligen Beratungsinhalten und den Namen der Vertragspartner 
aufführen.) 
 
 
Zu Frage 1: 
Nein. Frau Kramp-Karrenbauer berät den Deutschen Lotto- und Totoblock seit 
Januar 2025. Die Bremer Toto und Lotto GmbH hat hier derzeit die Eigenschaft als 
federführende Gesellschaft (Wechsel alle 2 Jahre). Die Kosten hierfür trägt der 
Deutsche Lotto- und Totoblock.  
Als Schwerpunkt ist die umfassende Beratung des gesamten Deutschen Lotto- und 
Totoblocks in den Bereichen der Entwicklungen des Glücksspielrechts sowie die 
Beratung im Rahmen der Vertretung der Interessen der Gesellschaften des 
Deutschen Lotto- und Totoblocks, unter Berücksichtigung der besonderen Auflagen 
an diese vom Gesetzgeber und den jeweiligen Aufsichtsbehörden der Länder, 
vorgesehen.  
 
Zu Frage 2:  
Nein. Die Bremer Lotto und Toto GmbH ist, wie wiederholt durch Anwälte 
gutachterlich geprüft und bestätigt, nicht ausschreibungspflichtig. Derartige 
Beraterverträge werden immer nur mit dem federführenden Unternehmen des 
Deutschen Lotto- und Totoblocks, in diesem Fall daher mit der Bremer Toto und 
Lotto GmbH, als derzeit federführende Gesellschaft abgeschlossen.  
 
Zu Frage 3: 
Nein. 


